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Niederschrift über die ordentliche Sitzung der Gemeindevertretung 
der Gemeinde Woggersin

Sitzungstermin: Mittwoch, 24.04.2013

Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr

Sitzungsende: 20:40 Uhr

Ort, Raum: Beratungsraum im Feuerwehrgebäude, Dorfstraße 25a, 17039 
Woggersin

 Anwesende

 Vorsitz

 Herr Martin Ernst   Bürgermeister/in
 Frau Silke Drews   2. stellv. Bürgermeister/in

 Mitglieder

 Herr Otwin Bernard   Gemeindevertreter/in
 Herr Roland Burghardt   Gemeindevertreter/in
 Herr Andre Kurtz   Gemeindevertreter/in
 Frau Bärbel Liske   Gemeindevertreter/in
 Herr Martin Römer   Gemeindevertreter/in
 Herr Ronny Seher   Gemeindevertreter/in

 Weitere Anwesende

 Herr Jürgen Adomeit   Ausschussvorsitzende/r

 Abwesende

 Vorsitz

 Herr Torsten Schmidt   1. stellv. Bürgermeister/in entschuldigt

 Weitere Anwesende

 Herr Joachim Russow   Ausschussvorsitzende/r entschuldigt

T a g e s o r d n u n g:

Öffentlicher Teil:

 1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der 
Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit

 2. Einwohnerfragestunde
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 3. Änderungsanträge zur Tagesordnung

 4. Billigung der Niederschrift der Sitzung vom 06.02.2013

 5. Bericht des Bürgermeisters

 6. Anfragen der Gemeindevertreter

 7. Zustimmung der Gemeinde zum Teilaufhebungsverfahren des Vorhabenbezogenen 
B-Planes Nr. 37 "An der Tollense"
VO-41-BA-2013-024

 8. Beschluss zur Haushaltssatzung 2013
VO-41-FI-2013-028

 9. Beschluss über die Änderung der Allgemeinen Bedingungen für die Entsorgung von 
Abwasser in der Gemeinde Woggersin
VO-41-HA-2013-025

 10. Beschluss zur Erstellung einer Vorschlagsliste zur Schöffenwahl für die ordentliche 
Gerichtsbarkeit - Amtszeit 2014-2018
VO-41-HA-2013-026

 11. Telefontarife für Anschlüsse der Gemeindeeinrichtungen

P r o t o k o l l:

Öffentlicher Teil:

zu 1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der 
Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der Anwesenheit 
und der Beschlussfähigkeit

 

Herr Ernst eröffnet die Sitzung und begrüßt die Gemeindevertreter und Gäste. Die Gemeindevertreter 
wurden ordnungsgemäß zur Gemeindevertretersitzung eingeladen. Es sind 8 von 9 
Gemeindevertretern anwesend. Somit ist die Beschlussfähigkeit gegeben.

zu 2 Einwohnerfragestunde  

Frau Liske sprach an, dass die Schranke auf dem Radweg gefährlich ist. Wenn was passiert, ist die 
Gemeinde verantwortlich.
Wurde bisher nicht so durch die Gemeinde gesehen, da die Schranke auch mit Reflektoren versehen 
wurde.
Es gibt Vorschriften bzw. Empfehlungen wie Schranken aufgebaut werden müssen. Diese wird Frau 
Liske Herr Römer zukommen lassen.

zu 3 Änderungsanträge zur Tagesordnung  

Zusätzlich wurde durch den Bürgermeister beantragt:
TOP 11) Telefontarife für Gemeindeanschlüsse (öffentlich)

Nachfolgende Tagesordnungspunkte verschieben sich nach hinten.

Die Tagesordnung wurde einstimmig bestätigt.
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zu 4 Billigung der Niederschrift der Sitzung vom 06.02.2013  

Die Niederschrift der Gemeindevertretersitzung vom 06.02.2013 lag den Gemeindevertretern vor.
Sie wurde mit 7 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung bestätigt.

zu 5 Bericht des Bürgermeisters  

Herr Ernst berichtete, dass im vergangenen Jahr von der Pomerania für die Zusammenkunft 
mit der polnischen Partnergemeinde 2418,36 € Fördermittel erteilt wurden.
Für dieses Jahr sind Anträge ebenfalls gestellt.
In diesem Jahr wird die Delegation der polnischen Partnergemeinde vom 24.05. bis 26.05.13 
eingeladen.
Herr Ernst informierte über den geplanten Ablauf des Besuches.

Zusätzlich zu den bereits bereitgestellten Fördermitteln wurde ein Antrag auf 
Sonderbedarfszuweisung für den Ausbau des  ländlichen Weges gestellt. Dieser Antrag wurde 
abgelehnt.

Zum Dorffest wird die Gruppe Life Zeit auftreten. Die Anfrage, ob wieder ein Feuerwerk stattfindet
soll, wurde bestätigt (Kosten ca. 500,- bis 600,-€)

Für die Trafoumsetzung erhält die Gemeinde 250,- € (für die Eintragung der Grunddienstbarkeit)

Weiter informierte Herr Ernst über das Schreiben, welches Herr Klingelhöfer an das Ordnungsamt 
richtete.
Feldsteine wurden entfernt.
Fahrradverkehrszeichen beim Radweg an der Brücke wurde bestellt.
Es muss geprüft werden, ob ein Spiegel im Kreuzungsbereich an der L 27 Dorfstraße/Hauptstraße  
aufgestellt werden kann.
Dazu hält Herr Ernst Rücksprache mit Frau Menzlin.

Da bis ca. 17.00 Uhr Schulkinder mit dem Bus in Woggersin ankommen, soll die 
Geschwindigkeitsbegrenzung OD Woggersin an der L 27 von 15.00 Uhr auf 17.00 Uhr erweitert 
werden.
Durch das OA soll der Antrag gestellt werden.

Für die Dorfstraße Woggersin werden demnächst durch das Bauamt die Beitragsbescheide  
verschickt (ca. 60 000,- €)

Am 12.04.2013 wurde der 2.Ball der Vereine mit ca.60 Teilnehmern durchgeführt.

Am 25.04.2013 findet eine Gesprächsrunde mit der Gemeindevertretung Zirzow statt. Thema ist ein 
möglicher Zusammenschluss der Gemeinden Zirzow und Woggersin.

zu 6 Anfragen der Gemeindevertreter  

Es wurden keine Anfragen gestellt.
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zu 7 Zustimmung der Gemeinde zum 
Teilaufhebungsverfahren des Vorhabenbezogenen B-
Planes Nr. 37 "An der Tollense"

VO-41-BA-2013-024 

Beschluss:
Die Gemeindevertretung erteilt die Zustimmung zum Teilaufhebungsverfahren des 
Vorhabenbezogenen B-Planes Nr. 37 „An der Tollense“ der Stadt Neubrandenburg.
Von Seiten der Gemeinde Woggersin gibt es keine Hinweise und Bedenken zum 
Teilaufhebungsverfahren des Vorhabenbezogenen B-Planes Nr. 37 „An der Tollense“.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder: 9
davon anwesend: 8
Ja-Stimmen: 8
Nein-Stimmen: 0
Stimmenthaltungen: 0

Bemerkung:

Aufgrund des § 24 (1) Kommunalverfassung war kein Mitglied des Gremiums von der Beratung und 
Abstimmung ausgeschlossen.

zu 8 Beschluss zur Haushaltssatzung 2013 VO-41-FI-2013-028 

Herr Adomeit erläuterte die Haushaltssatzung 2013, mit der sich der Finanzausschuss am
17.04.2013 befasste.

Der Finanzhaushalt weist einen Fehlbetrag von 35 200,-€  aus. Durch den Bestand an liquiden Mitteln 
per 31.12.2012 in Höhe von 128 000,00 €, kann dennoch ein ausgeglichener Haushalt dargestellt 
werden.
Für den Ausbau der Straße am Silo werden im Jahr 2013 noch weitere 80.000,- € durch die 
Gemeinde aufgebracht werden müssen (nach Abzug der Fördermittel).
Im Saldo daraus ergibt sich ein Ergebnis von + 12.800,- € am Jahresende 2013.

Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, den Haushaltsplan 2013 entsprechend der 
Vorlage zu beschließen.

Herr Bernard hat bereits gegenüber dem Finanzausschuss bekundet, dass er dem Haushaltsplan 
nicht zustimmen wird.

Beschluss:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Woggersin beschließt auf ihrer heutigen Sitzung, 
entsprechend § 45 ff der Kommunalverfassung Mecklenburg – Vorpommern in der Fassung vom 13. 
Juli 2011  (GVOBl. M-V  2011  S. 777 die Haushaltssatzung für das Jahr 2013 mit folgendem 
Ergebnis- und Finanzhaushalt:

1. im Ergebnishaushalt
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf 500.000 EUR

der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf 591.800 EUR
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf - 91.800 EUR
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b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf 0 EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf 0 EUR

c) das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf - 91.800 EUR
die Einstellung in Rücklagen auf 0 EUR
die Entnahme aus Rücklagen auf 0 EUR
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf - 91.800 EUR

2. im Finanzhaushalt
a) die ordentlichen Einzahlungen auf 435.800 EUR

die ordentlichen Auszahlungen auf 479.900 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf - 44.100 EUR

b) die außerordentlichen Einzahlungen auf 0 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf 0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 0 EUR

c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 9.900 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 1.000 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 8.900 EUR

d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 0 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 35.200 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf - 35.200 EUR

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf43.400 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen(Grundsteuer A) auf 260 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 350 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 285 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan
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Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 1,0 Vollzeitäquivalente 
(VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres (2011) betrug 1.462.207,45 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres
(2012) beträgt 1.376.307,45 EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres (2013) 1.284.507,45 EUR

§ 8 Wertgrenzen

Nach § 4 Abs. 12 GemHVO – Doppik sind Investitionen oder 
Investitionsförderungsmaßnahmen zu erläutern, deren Gesamtvolumen 10.000,00 EUR 
übersteigt.

§ 9 Regelungen zur Deckungsfähigkeit

1. Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden für gegenseitig 
deckungsfähig nach § 14 Abs. 2 GemHVO – Doppik erklärt.

2. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig 
nach § 14 Abs. 2 GemHVO – Doppik erklärt, analog gilt dies auch für die hiermit im 
Zusammenhang stehenden Auszahlungen.

3. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit entsprechend § 14 Abs. 3 GemHVO – Doppik für gegenseitig 
deckungsfähig erklärt.

4. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen zu 
Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes 
für einseitig deckungsfähig erklärt.

5. Innerhalb einer Produktgruppe können Mehrerträge Aufwendungsansätze erhöhen. 
Vor Inanspruchnahme ist zu prüfen, ob innerhalb der Produktgruppe Mindererträge 
vorliegen, die zunächst zu kompensieren sind. Erst darüber hinausgehende 
Mehrerträge können zur Deckung von Mehraufwendungen verwandt werden.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder: 9
davon anwesend: 8
Ja-Stimmen: 7
Nein-Stimmen: 1
Stimmenthaltungen: 0

Bemerkung:

Aufgrund des § 24 (1) Kommunalverfassung war kein Mitglied des Gremiums von der Beratung und 
Abstimmung ausgeschlossen.

zu 9 Beschluss über die Änderung der Allgemeinen 
Bedingungen für die Entsorgung von Abwasser in der 
Gemeinde Woggersin

VO-41-HA-2013-025 
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Herr Ernst gab einige Erläuterungen und informierte, dass derzeitig alle Haushalte in Woggersin 
angeschlossen sind.

Beschluss:

Die Gemeindevertretung Woggersin beschließt auf ihrer heutigen Sitzung die Änderung der 
AEB Abwasser in der als Anlage beigefügten Form.
 
Begründung:
 
Laut § 1 des Konzessionsvertrages zwischen der Gemeinde Woggersin und der TAB betreibt 
die Gemeinde die Abwasserentsorgung in ihrem Gebiet als öffentliche Einrichtung. Sie 
beauftragt die TAB mit der Erfüllung der Aufgabe der Abwasserentsorgung im Rahmen der 
vereinbarten Bestimmungen.  Die Beauftragung umfasst insbesondere auch die 
Entgegennahme, das Transportieren und die Entsorgung von Fäkalschlamm aus 
Kleinkläranlagen und des Grubeninhalts aus abflusslosen Gruben im Gebiet der 
Kommune. 
 
In  den AEB Abwasser sind die Abwasserentsorgungsbedingungen konkret geregelt. 
Insbesondere die §§ 16, 20 21 und 23 dieser AEB Abwasser mussten geändert werden, um 
einen rechtlichen Rahmen für die vorgenannte Entsorgung von Kleinkläranlagen sowie 
abflusslosen Gruben zu schaffen.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder:   9
davon anwesend: 8
Ja-Stimmen: 8
Nein-Stimmen: 0
Stimmenthaltungen: 0

Bemerkung:

Aufgrund des § 24 (1) Kommunalverfassung war kein Mitglied des Gremiums von der Beratung und 
Abstimmung ausgeschlossen.

zu 10 Beschluss zur Erstellung einer Vorschlagsliste zur 
Schöffenwahl für die ordentliche Gerichtsbarkeit - 
Amtszeit 2014-2018

VO-41-HA-2013-026 

Beschluss:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Woggersin beschließt in ihrer heutigen Sitzung 
folgende Personen aus der Gemeinde in die Vorschlagsliste für die Wahl der 
Schöffinnen/Schöffen zur Besetzung der Schöffengerichte bei den Amtsgerichten und den 
Strafkammern bei den Landgerichten zu setzen:

Frau Annett Richter
17039 Woggersin, Buchenweg 11 
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Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder: 9
davon anwesend: 8
Ja-Stimmen: 7
Nein-Stimmen: 0
Stimmenthaltungen: 1

Bemerkung:

Aufgrund des § 24 (1) Kommunalverfassung war kein Mitglied des Gremiums von der Beratung und 
Abstimmung ausgeschlossen.

zu 11 Telefontarife für Anschlüsse der 
Gemeindeeinrichtungen

 

Bei den bisherigen Telefontarifen ist durch das Amt zu prüfen, ob es möglich ist, günstigere Tarife zu  
bekommen und die bisherigen dann zu kündigen.
Bei den Anschlüssen handelt es sich um den Speicher, Feuerwehr und Gemeindearbeiter.

Herr Ernst, Martin
Bürgermeister/in

Frau Ilona Thiele 
Schriftführer/in
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